
1/2

31/7

80/7

78/6

83/18

83/19

82/1

62/1

74/6

68/9

68/10

118/1

83/16

253/114

83/20

67/5

81/4

68/5

74/8

122/10

235/54

83/10

159/115

233/114

1/4

67/4

68/6

34/3

219/11883/14

80/6 47/1

158/116

81/5
83/7

212/117

80/5

81/6

47/2

132/4

54/1

42/1

30/1

63/1

79/6

131/4

131/5

115/4

115/5

68/11

34/9

Augustendorfer Moor

Augustendorfer Kanal

Augustendorf

7A

8A

10

16

15

12A

10B

10A

18C

11A

12

11

18B

8C

8D

13A

13
12C

8

12B

15A

9

9B

S
Photovoltaik-

Freiflächenanlage

Augustendorf

1 : 5.000

Gemeinde Gnarrenburg

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Gnarrenburg hat in seiner Sitzung am .................. 
dem Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung  zugestimmt 
und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden am .................. ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf der 41. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung haben vom .................. bis 
.................. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der 
Gemeinde einsehbar.

Gnarrenburg, ..................                                                                              .................................
                                                                                                                         Bürgermeister

Genehmigung

Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (Az.: ....................) vom 
heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / Ausnahme der durch ............................ 
kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt.

                                                                          Rotenburg (Wümme),............................                                                          ..............................

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Gemeinde Gnarrenburg in seiner 
Sitzung am .................. die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung beschlossen.

Gnarrenburg, ..................

................................
Bürgermeister
                                                                                                                
                                                                                                                                Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg hat in seiner Sitzung am .................. die Aufstellung der               
41. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß  
§ 2 Abs. 1 BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht.

Gnarrenburg, ..................                                                                              .................................
                                                                                                                         Bürgermeister

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung in seiner Sitzung am 
.................. beschlossen.

Gnarrenburg, ..................                                                                             .................................
                                                                                                                         Bürgermeister

(Siegel)

Der Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von   
Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß         
§ 6 Abs. 5 BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht worden. Die 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist damit am .................. wirksam geworden.

Gnarrenburg, ...........................                                                                   .................................
                                                                                                                          Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Gnarrenburg, ...........................                                                                     .................................
                                                                                                                          Bürgermeister

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg ist den in der Genehmigungsverfügung vom .................. 
(Az.: s.o.) aufgeführten Maßgaben/Auflagen/Ausnahmen in seiner Sitzung am .................. 
beigetreten. Der betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom .................. gemäß § 4a Abs. 3, Satz 4 
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum .................. gegeben. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden am .................. ortsüblich bekanntgemacht. Die 41. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben wegen der Maßgaben/Auflagen 
gemäß     § 4a Abs. 3, Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB vom .................. bis .................. 
öffentlich ausgelegen.

Gnarrenburg, ...........................                                                                      .................................
                                                                                                                          Bürgermeister

Gemeinde Gnarrenburg
Landkreis Rotenburg (Wümme)
41. Änderung des Flächennutzungsplanes
"Solarpark Augustendorf"
Vorentwurf 03.03.2023

41. Änderung des Flächennutzungsplanes "Solarpark Augustendorf"
Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL. I,
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6),
anzuwenden.

Kartengrundlage: Amtliche Karte 1 : 5.000 (AK5)
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Planzeichenerklärung

4. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

1. Art der baulichen Nutzung

SonderbauflächeS

Zweckbestimmung: Photovoltaik-Freiflächenanlage

2. Grünflächen

private Grünflächen

3. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
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